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 1  1 SatzungsänderungsanträgeSatzungsänderungsanträge

 1.1 1.1 SA001 Regionalverbände in die Satzung aufnehmenSA001 Regionalverbände in die Satzung aufnehmen

Änderungsantrag Nr.: SA 001 
Beantragt von: Christian Glomm 
Betrifft: Satzung / §7
Konkurrierende Anträge: SA003, SA004

Beantragte Änderungen

Regionalverbände in die Satzung aufnehmen. § 7 - Gliederung

(1)  Die  Piratenpartei  Deutschland  gliedert  sich  in  
Landesverbände. Der Landesverband kann nach den örtlichen  
Bedürfnissen  Untergliederungen  schaffen.  Innerhalb  der  
staatsrechtlichen  Grenzen  eines  Landes  gibt  es  nur  einen  
Landesverband.  In  jedem  Landkreis  gibt  es  nur  einen  
Kreisverband.

Antragsbuch des Landesparteitages 2011.1 des Landesverbandes Sachsen-Anhalt in Halle (Saale) 2

1

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14
15



Landesverband 
Sachsen-Anhalt

www.piratenpartei.de
www.piraten-lsa.de

(2) Die weitere Untergliederung der Landesverbände erfolgt in  
Orts-, Kreis- und Regionalverbände, die deckungsgleich mit den  
politischen  Grenzen  der  Kreise,  kreisfreien  Städte  und  
Gemeinden sind.

(3)  Gebietsverbände  und  Auslandsgruppen  sollen  sich  nicht  
wirtschaftlich  betätigen,  ausgenommen  hiervon  sind  der  
Bundesverband und die Landesverbände.

(4)  Regionalverbände  sind  Zusammenschlüsse  aus  
Untergliederungen des Landesverbands.

Änderungen im Überblick

(1)  Die  Gliederung  des  Landesverbands  regelt  die  
Bundessatzung.Die  Piratenpartei  Deutschland gliedert  sich in  
Landesverbände. Der Landesverband kann nach den örtlichen  
Bedürfnissen  Untergliederungen  schaffen.  Innerhalb  der  
staatsrechtlichen  Grenzen  eines  Landes  gibt  es  nur  einen  
Landesverband.  In  jedem  Landkreis  gibt  es  nur  einen  
Kreisverband.

(2) Die weitere Untergliederung der Landesverbände erfolgt in  
Orts-, Kreis- und Regionalverbände, die deckungsgleich mit den  
politischen  Grenzen  der  Kreise,  kreisfreien  Städte  und  
Gemeinden sind.

(3)  Gebietsverbände  und  Auslandsgruppen  sollen  sich  nicht  
wirtschaftlich  betätigen,  ausgenommen  hiervon  sind  der  
Bundesverband und die Landesverbände.

(4)  Regionalverbände  sind  Zusammenschlüsse  aus  
Untergliederungen des Landesverbands.

Begründung

Um  Regionalverbände  im  Landesverband  gründen  zu  können  müssen  wir  uns  von  der 
Bundessatzung  lösen  und  Regionalverbände  durch  Satzung  ermöglichen.  Es  wird  lediglich  die 
Bezeichnung Regionalverband hinzugefügt. Ein Zusammenschluss aus Verbänden ist bereits ohne 
diese Änderung möglich nur nicht unter dem Namen "Regionalverband"

 1.2 1.2 SA002 §9b Der LandesparteitagSA002 §9b Der Landesparteitag

Änderungsantrag Nr.: SA 002
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Beantragt von: Christian Glomm
Betrifft: Satzung / 9b Punkt (2)

Beantragte Änderungen

Anpassung an die Bundessatzung – Einladungen

(2) Der Landesparteitag tagt mindestens einmal jährlich.  Die  
Einberufung erfolgt aufgrund eines Vorstandsbeschlusses. Wenn 
ein Zehntel der Piraten, mindestens aber zehn Piraten es beim  
Vorstand  beantragen,  muss  dieser  binnen  2  Wochen  einen  
Parteitag einberufen. Der Vorstand lädt jedes Mitglied per Brief  
oder Fax mindestens 6 Wochen vorher ein. Es gilt per Brief das  
Datum  des  Poststempels,  per  Fax  der  mit  Datum  und  
Unterschrift  vom  Versender  bestätigte  Sendebericht.  Ist  eine  
Faxnummer  bekannt,  so  wird  per  Fax  eingeladen,  sonst  per  
Brief. Ist eine E-Mail-Adresse bekannt, so kann vorher per E-
Mail eingeladen werden. Die reguläre Einladung kann entfallen,  
wenn  das  Mitglied  den  Empfang  der  E-Mail  spätestens  4  
Wochen vor dem Landesparteitag bestätigt hat. Die Einladung 
hat  Angaben  zum  Tagungsort,  Tagungsbeginn,  vorläufiger  
Tagesordnung  und  der  Angabe,  wo  weitere,  aktuelle  
Veröffentlichungen gemacht werden, zu enthalten. Spätestens 1  
Woche vor  dem Parteitag  sind die  Tagesordnung in  aktueller  
Fassung,  die  geplante  Tagungsdauer  und alle  bis  dahin  dem  
Vorstand eingereichten Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.

Änderungen im Überblick
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(2) Der Landesparteitag tagt mindestens einmal jährlich.  Die  
Einberufung erfolgt aufgrund eines Vorstandsbeschlusses. Wenn 
ein Zehntel der Piraten, mindestens aber zehn Piraten es beim  
Vorstand  beantragen,  muss  dieser  binnen  2  Wochen  einen  
Parteitag  einberufen.  Der  Vorstand  lädt  jedes  Mitglied  
schriftlichper (Brief,  Email oder  Fax) mindestens  46 Wochen 
vorher ein. Es gilt per Brief das Datum des Poststempels, per  
Fax der mit Datum und Unterschrift vom Versender bestätigte  
Sendebericht.  Ist  eine  Faxnummer  bekannt,  so  wird  per  Fax  
eingeladen, sonst per Brief. Ist eine E-Mail-Adresse bekannt, so  
kann  vorher  per  E-Mail  eingeladen  werden.  Die  reguläre  
Einladung kann entfallen, wenn das Mitglied den Empfang der  
E-Mail spätestens 4 Wochen vor dem Landesparteitag bestätigt  
hat. Die  Einladung  hat  Angaben  zum  Tagungsort,  
Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo  
weitere,  aktuelle  Veröffentlichungen  gemacht  werden,  zu  
enthalten.  Spätestens  1  Wochen vor  dem  Parteitag  sind  die  
Tagesordnung in aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer  
und  alle  bis  dahin  dem  Vorstand  eingereichten  Anträge  im  
Wortlaut zu veröffentlichen. 

Begründung

Die  Einladung  per  Mail  ergibt  rechtlich  erhebliche  Schwierigkeiten.  Dies  wurde  in  der 
Vergangenheit  dem Vorstand mitgeteilt,  jedoch hat  dieser  weiterhin  an  der  Einladung per  Mail 
festgehalten. Die Variante des Bundesverbands Email Rückmeldung = bestätigte Einladung ist hier 
besser da die fristgemäße Einladung aller Mitglieder sichergestellt ist. Dem zusätzlichen Versand 
von Emails als Hinweis steht diese Änderung nicht im Wege.

 1.3 1.3 SA003 KV GründungSA003 KV Gründung

Änderungsantrag Nr.: SA 003
Beantragt von: Christoph Giesel
Betrifft: Satzung / §7
Konkurrierende Anträge: SA001, SA004

Beantragte Änderungen

Hiermit beantrage ich die Neufassung von §7 Gliederungen der Satzung der Piratenpartei Sachsen-
Anhalt:

Die Piratenpartei Sachsen-Anhalt gliedert sich in Orts-, Kreis-  
und Regionalverbände.
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Zur  Gründung  eines  Kreisverbands  bedarf  es  mindestens  20  
stimmberechtigte  Mitglieder  und  zur  Gründungsversammlung  
mindestens  10  akkreditierte  Mitglieder  aus  dem  betreffenden  
Landkreis.

Sofern der zuständige Kreisverband keine anderen Regelungen  
getroffen hat,  gelten  für  Ortsverbände die  selben Regelungen  
wie unter Absatz 2.

Zur  Gründung  eines  Kreisverbands  ist  ein  Antrag  an  den  
Landesvorstand  notwendig,  der  den  Namen  des  
Ansprechpartners  und  die  Namen  von  10  stimmberechtigten  
Mitglieder  aus  dem  betreffenden  Landkreis,  die  den  Antrag  
unterstützen,  enthält.  Der  Antrag  ist  zu  bewilligen,  außer  es  
herrschen berechtigte Zweifel vor. Wird der Antrag abgelehnt,  
muss er zu Beginn des nächsten Landesparteitags abgestimmt  
werden.  Der  Ansprechpartner  ist  für  die  Organisation  der  
Gründungsveranstaltung  zuständig  und  kann  vom  Vorstand 
beauftragt werden, die Mitglieder zu akkreditieren.

Gründet sich eine nachgeordnete Gliederung oder ändert ihre  
Satzung, so ist dem Landesvorstand deren aktuelle Satzung per  
E-Mail oder Post zuzustellen.

Die  beschlossene  Geschäftsordnung  des  Vorstandes  einer  
Untergliederung samt Unterschriften aller Vorstandsmitglieder  
ist  einmalig  als  Kopie  dem Landesvorstand  per  E-Mail  oder  
Post  zuzustellen  und  an  die  vom  Landesvorstand 
vorgeschriebene  Stelle  online  zustellen.  Bei  Änderung  der  
Geschäftsordnung  ist  die  Onlineversion  unverzüglich  zu  
aktualisieren.

Kreisverbände  können  sich  zu  Regionalverbänden  
zusammenschließen. Hierzu ist eine Zustimmung von dreiviertel  
der  akkreditierten  Piraten  auf  den  jeweiligen  
Mitgliederversammlungen  der  betreffenden  Kreisverbände  
notwendig.

Änderungen im Überblick

(1)  Die  Gliederung  des  Landesverbands  regelt  die  
Bundessatzung.Die  Piratenpartei  Sachsen-Anhalt  gliedert  sich  
in Orts-, Kreis- und Regionalverbände.
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(2) Zur Gründung eines Kreisverbands bedarf es mindestens 20  
stimmberechtigte  Mitglieder  und  zur  Gründungsversammlung  
mindestens  10  akkreditierte  Mitglieder  aus  dem  betreffenden  
Landkreis.

(3)  Sofern  der  zuständige  Kreisverband  keine  anderen  
Regelungen getroffen  hat,  gelten für  Ortsverbände die  selben  
Regelungen wie unter Absatz 2.

(4) Zur Gründung eines Kreisverbands ist  ein  Antrag an den  
Landesvorstand  notwendig,  der  den  Namen  des  
Ansprechpartners  und  die  Namen  von  10  stimmberechtigten  
Mitglieder  aus  dem  betreffenden  Landkreis,  die  den  Antrag  
unterstützen,  enthält.  Der  Antrag  ist  zu  bewilligen,  außer  es  
herrschen berechtigte Zweifel vor. Wird der Antrag abgelehnt,  
muss er zu Beginn des nächsten Landesparteitags abgestimmt  
werden.  Der  Ansprechpartner  ist  für  die  Organisation  der  
Gründungsveranstaltung  zuständig  und  kann  vom  Vorstand 
beauftragt werden, die Mitglieder zu akkreditieren.

(5)  Gründet  sich  eine  nachgeordnete  Gliederung oder  ändert  
ihre Satzung, so ist dem Landesvorstand deren aktuelle Satzung  
per E-Mail oder Post zuzustellen.

(6)  Die  beschlossene  Geschäftsordnung  des  Vorstandes  einer  
Untergliederung samt Unterschriften aller Vorstandsmitglieder  
ist  einmalig  als  Kopie  dem Landesvorstand  per  E-Mail  oder  
Post  zuzustellen  und  an  die  vom  Landesvorstand 
vorgeschriebene  Stelle  online  zustellen.  Bei  Änderung  der  
Geschäftsordnung  ist  die  Onlineversion  unverzüglich  zu  
aktualisieren.

(7)  Kreisverbände  können  sich  zu  Regionalverbänden  
zusammenschließen. Hierzu ist eine Zustimmung von dreiviertel  
der  akkreditierten  Piraten  auf  den  jeweiligen  
Mitgliederversammlungen  der  betreffenden  Kreisverbände  
notwendig.

Begründung

Bisher  ist  nichts  dazu  geregelt.  Eine  Mindestanforderung  ist  wegen  den  Kosten  und  dem 
Verwaltungsaufwand notwendig. Die Anzahl der notwendigen Personen finde ich fair und werde ich 
nicht herabsenken - wenn dann nur erhöhen.

Einen  Antrag  finde  ich  notwendig,  weil  der  Vorstand  z.B.  irgendwelche  Nazi  Gruppierungen 
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ablehnen kann - es muss aber auch notwendig sein, dass der LPT trotzdem zustimmen kann. Man 
könnte theoretisch auch einbauen, dass der KV vom Vorstand bestätigt werden muss, sehe ich aber 
nicht als notwendig, da der LV Vorstand den Antrag zustimmen musste.

Die Anzahl der Unterstützer für den Antrag sollte genau zu der Zahl der akkreditierten Mitglieder 
passen. So ist sichergestellt, dass auch so viele Leute einen KV gründen wollen.

 1.4 1.4 SA004 KV Gründung - entschärftSA004 KV Gründung - entschärft

Änderungsantrag Nr.: SA 004 
Beantragt von: Christoph Giesel
Betrifft: Satzung / §7
Konkurrierende Anträge: SA001, SA003

Beantragte Änderungen

Hiermit beantrage ich die Neufassung von §7 Gliederungen der Satzung der Piratenpartei Sachsen-
Anhalt:

Die Piratenpartei Sachsen-Anhalt gliedert sich in Orts-, Kreis-  
und Regionalverbände.

Zur  Gründung  eines  Kreisverbands  bedarf  es  mindestens  10  
stimmberechtigte  Mitglieder  und  zur  Gründungsversammlung  
mindestens  5  akkreditierte  Mitglieder  aus  dem  betreffenden  
Landkreis.

Sofern der zuständige Kreisverband keine anderen Regelungen  
getroffen hat,  gelten  für  Ortsverbände die  selben Regelungen  
wie unter Absatz 2.

Zur  Gründung  eines  Kreisverbands  ist  ein  Antrag  an  den  
Landesvorstand  notwendig,  der  den  Namen  des  
Ansprechpartners  und  die  Namen  von  5  stimmberechtigten  
Mitglieder  aus  dem  betreffenden  Landkreis,  die  den  Antrag  
unterstützen, enthält. Der Antrag ist unverzüglich zu behandeln  
und  bei  Einhaltung  der  Anforderungen  zu  bewilligen.  Der  
Ansprechpartner  ist  für  die  Organisation  der  
Gründungsveranstaltung  zuständig  und  kann  vom  Vorstand 
beauftragt werden, die Mitglieder zu akkreditieren.

Gründet sich eine nachgeordnete Gliederung oder ändert ihre  
Satzung, so ist dem Landesvorstand deren aktuelle Satzung per  
E-Mail oder Post zuzustellen.
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Die  beschlossene  Geschäftsordnung  des  Vorstandes  einer  
Untergliederung samt Unterschriften aller Vorstandsmitglieder  
ist  einmalig  als  Kopie  dem Landesvorstand  per  E-Mail  oder  
Post  zuzustellen  und  an  die  vom  Landesvorstand 
vorgeschriebene  Stelle  online  zustellen.  Bei  Änderung  der  
Geschäftsordnung  ist  die  Onlineversion  unverzüglich  zu  
aktualisieren.

Kreisverbände  können  sich  zu  Regionalverbänden  
zusammenschließen. Hierzu ist eine Zustimmung von dreiviertel  
der  akkreditierten  Piraten  auf  den  jeweiligen  
Mitgliederversammlungen  der  betreffenden  Kreisverbände  
notwendig.

Änderungen im Überblick

(1)  Die  Gliederung  des  Landesverbands  regelt  die  
Bundessatzung.Die  Piratenpartei  Sachsen-Anhalt  gliedert  sich  
in Orts-, Kreis- und Regionalverbände.

(2) Zur Gründung eines Kreisverbands bedarf es mindestens 10  
stimmberechtigte  Mitglieder  und  zur  Gründungsversammlung  
mindestens  5  akkreditierte  Mitglieder  aus  dem  betreffenden  
Landkreis.

(3)  Sofern  der  zuständige  Kreisverband  keine  anderen  
Regelungen getroffen  hat,  gelten für  Ortsverbände die  selben  
Regelungen wie unter Absatz 2.

(4) Zur Gründung eines Kreisverbands ist  ein  Antrag an den  
Landesvorstand  notwendig,  der  den  Namen  des  
Ansprechpartners  und  die  Namen  von  5  stimmberechtigten  
Mitglieder  aus  dem  betreffenden  Landkreis,  die  den  Antrag  
unterstützen, enthält. Der Antrag ist unverzüglich zu behandeln  
und  bei  Einhaltung  der  Anforderungen  zu  bewilligen.  Der  
Ansprechpartner  ist  für  die  Organisation  der  
Gründungsveranstaltung  zuständig  und  kann  vom  Vorstand 
beauftragt werden, die Mitglieder zu akkreditieren.

(5)  Gründet  sich  eine  nachgeordnete  Gliederung oder  ändert  
ihre Satzung, so ist dem Landesvorstand deren aktuelle Satzung  
per E-Mail oder Post zuzustellen.
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(6)  Die  beschlossene  Geschäftsordnung  des  Vorstandes  einer  
Untergliederung samt Unterschriften aller Vorstandsmitglieder  
ist  einmalig  als  Kopie  dem Landesvorstand  per  E-Mail  oder  
Post  zuzustellen  und  an  die  vom  Landesvorstand 
vorgeschriebene  Stelle  online  zustellen.  Bei  Änderung  der  
Geschäftsordnung  ist  die  Onlineversion  unverzüglich  zu  
aktualisieren.

(7)  Kreisverbände  können  sich  zu  Regionalverbänden  
zusammenschließen. Hierzu ist eine Zustimmung von dreiviertel  
der  akkreditierten  Piraten  auf  den  jeweiligen  
Mitgliederversammlungen  der  betreffenden  Kreisverbände  
notwendig.

Begründung

Der selbe Antrag wie SA 003, nur wurde die Anzahl der notwendigen Piraten auf die Hälfte gesenkt  
und der Antrag muss nun zugestimmt werden.

 1.5 1.5 SA005 Vorstand auf 3 Piraten reduzierenSA005 Vorstand auf 3 Piraten reduzieren

Änderungsantrag Nr.: SA 005 
Beantragt von: Christian Glomm 
Betrifft: Satzung / §9a
Konkurrierende Anträge: SA006, SA007

Beantragte Änderungen

Vorstand auf 3 Personen verkleinern § 9a- Der Vorstand

(1) Dem Vorstand gehören drei Piraten an: Der Vorsitzende, der  
stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister.

Änderungen im Überblick

(1) Dem Vorstand gehören fünfdrei Piraten an: Der Vorsitzende,  
der stellvertretende Vorsitzende, der politische Geschäftsführer, 
und der Schatzmeister und der Generalsekretär.

Begründung

Antrag ist zur Antragsfrist unbegründet eingegangen.

 1.6 1.6 SA006 Politischen Geschäftsführer durch Beisitzer ersetzen + 4SA006 Politischen Geschäftsführer durch Beisitzer ersetzen + 4  
optionale Beisitzeroptionale Beisitzer

Änderungsantrag Nr.: SA 006 
Beantragt von: Christoph Giesel
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Betrifft: Satzung / §9a Abs. (1)
Konkurrierende Anträge: SA005, SA007

Beantragte Änderungen
Hiermit  beantrage  ich  die  Änderung von §9a  Absatz  1  der  Satzung der  Piratenpartei  Sachsen-
Anhalt:

(1)  Dem  Vorstand  gehören  mindestens  fünf  Piraten  an:  Der  
Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, der Schatzmeister,  
der Generalsekretär und ein Beisitzer.  Zusätzlich können vom 
Landesparteitag bis zu vier weitere Beisitzer gewählt werden. 

Änderungen im Überblick

(1)  Dem  Vorstand  gehören  mindestens  fünf  Piraten  an:  Der  
Vorsitzende,  der  stellvertretende  Vorsitzende,  der  politische 
Geschäftsführer,  der  Schatzmeister und, der  Generalsekretär 
und ein Beisitzer. Zusätzlich können vom Landesparteitag bis zu  
vier weitere Beisitzer gewählt werden.

Begründung

Der politische Geschäftsführer kam in der Landesverbandsgeschichte nie richtig zur Verwirklichung 
seiner konkreten Aufgabe, da er meist andere Arbeit übernommen hat. Daher ist es sinnvoller, ihn in 
"Beisitzer" umzubenennen. Außerdem sollen die zwei optionalen weiteren Beisitzer eine ständige 
Änderung des Paragraphen verhindern (ist flexibler).

Ich empfehle,  Antrag 8 (Entscheidungsgewicht  des  Vorsitzenden bei  Stimmgleichheit)  ebenfalls 
zuzustimmen.

 1.7 1.7 SA007 Vorstand 3 + 6SA007 Vorstand 3 + 6

Änderungsantrag Nr.: SA 007 
Beantragt von: Thilo Fester
Betrifft: Satzung / Abschnitt A §9a Abs. (1) und

Satzung / Abschnitt A §9a Abs. (10)
Konkurrierende Anträge: SA005, SA006

Beantragte Änderungen

Die  Zusammensetzung  des  Vorstandes  im  §9a  Abs.  (1)  und  Abs.  (10)  der  Satzung  des 
Landesverbandes Sachsen-Anhalt wird durch folgende Formulierung ersetzt:

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9a Abs. (1)
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Dem  Vorstand  gehören  mindestens  drei  Piraten  an:  Der  
Vorsitzende,  der  stellvertretende  Vorsitzende  und  der  
Schatzmeister. Der Landesparteitag kann zusätzlich bis zu sechs  
Beisitzer zu Vorstandsmitgliedern wählen.

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9a Abs. (10)

Tritt  ein  Vorstandsmitglied  zurück  bzw.  kann  dieses  seinen  
Aufgaben nicht mehr nachkommen, so gehen seine Kompetenzen  
und Aufgaben, wenn möglich, auf ein anderes Vorstandsmitglied  
über. Der Vorstand gilt als nicht handlungsfähig, wenn 1. mehr  
als ein Drittel der Vorstandsmitglieder zurückgetreten sind oder  
ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen können oder 2. wenn  
die  Aufgaben des  Vorsitzenden oder  des  Schatzmeisters  nicht  
mehr erfüllt werden können oder 3. der Vorstand sich selbst für  
handlungsunfähig  erklärt.  In  einem  solchen  Fall  ist  
unverzüglich  eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung 
einzuberufen  und  vom  restlichen  Vorstand  zur  Weiterführung  
der  Geschäfte  eine  kommissarische  Vertretung  zu  ernennen.  
Diese endet mit der Neuwahl des gesamten Vorstandes.

Änderungen im Überblick

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9a Abs. (1)

Dem  Vorstand  gehören  fünfmindestens  drei Piraten  an:  Der 
Vorsitzende,  der  stellvertretende  Vorsitzende,  der  politische 
Geschäftsführer, und der  Schatzmeister und  der 
Generalsekretär.  Der  Landesparteitag  kann  zusätzlich  bis  zu  
sechs Beisitzer zu Vorstandsmitgliedern wählen.

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9a Abs. (10)

(10) Tritt ein Vorstandsmitglied zurück bzw. kann dieses seinen  
Aufgaben nicht mehr nachkommen, so gehen seine Kompetenzen  
und Aufgaben, wenn möglich, auf ein anderes Vorstandsmitglied  
über. Der Vorstand gilt als nicht handlungsfähig, wenn 1. mehr  
als ein Drittel der Vorstandsmitglieder zurückgetreten sind oder  
ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen können oder 2. wenn  
die Aufgaben des Vorsitzenden, des Generalsekretärs oder des  
Schatzmeisters  nicht  mehr  erfüllt  werden können oder  3.  der  
Vorstand  sich  selbst  für  handlungsunfähig  erklärt.  In  einem  
solchen  Fall  ist  unverzüglich  eine  außerordentliche  
Mitgliederversammlung  einzuberufen  und  vom  restlichen  
Vorstand zur Weiterführung der Geschäfte eine kommissarische  
Vertretung  zu  ernennen.  Diese  endet  mit  der  Neuwahl  des  
gesamten Vorstandes.
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Begründung

Hier werden die Minimalanforderung an das Parteiengesetz erfüllt. Die Änderungen ermöglichen 
dem  Landesparteitag  dynamisch  sowohl  auf  die  aktuellen  Umstände  (z.B.  Kandidatenmangel) 
einzugehen, als auch die Möglichkeiten eines größeren Teams auszuschöpfen. Dieser Kompromiss 
soll  allen  Argumentationen  in  dieser  Diskussion  entgegen  kommen.  Zudem  muss  infolge  der 
Annahme des Antrages nicht  jedes Jahr die  gleiche Diskussions aufs neue geführt  werden. Die 
Mitgliederverwaltung wird in  der  Geschäftsordnung des  Vorstandes festgelegt  und erfordert  die 
Begrifflichkeit des Generalsekretärs nicht.

 1.8 1.8 SA008 Entscheidungsgewicht des Vorsitzenden bei StimmgleichheitSA008 Entscheidungsgewicht des Vorsitzenden bei Stimmgleichheit

Änderungsantrag Nr.: SA 008 
Beantragt von: Thilo Fester
Betrifft: Satzung / Abschnitt A §9a Abs. (6)

Beantragte Änderungen

§9a Abs. (6) der Satzung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt wird durch folgende Formulierung 
ersetzt:

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9a Abs. (6)

Der  Vorstand  beschließt  über  alle  organisatorischen  und 
politischen  Fragen  im  Sinne  der  Beschlüsse  des  
Landesparteitages  bzw.  der  Gründungsversammlung  mit  
einfacher Mehrheit. Im Falle einer Stimmgleichheit entscheidet  
die Stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.

Änderungen im Überblick:

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9a Abs. (6)

Der  Vorstand  beschließt  über  alle  organisatorischen  und 
politischen  Fragen  im  Sinne  der  Beschlüsse  des  
Landesparteitages  bzw.  der  Gründungsversammlung mit  
einfacher Mehrheit. Im Falle einer Stimmgleichheit entscheidet  
die Stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.

Begründung

Bei Annahme von SA 006 oder SA 007 ist es möglich, dass die Anzahl der Vorstandsmitglieder 
gerade ist. Dies kann zu einem Stimmgleichgewicht führen.
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 1.9 1.9 SA009 RechtschreibungSA009 Rechtschreibung

Änderungsantrag Nr.: SA 009 
Beantragt von: Thilo Fester
Betrifft: Satzung / Abschnitt A §9a Abs. (3),

Satzung / Abschnitt A §9a Abs. (4),
Satzung / Abschnitt A §9b Abs. (2),
Satzung / Abschnitt A §11 Abs. (1),
Satzung / Abschnitt B Abs. (2)

Beantragte Änderungen

§9a Abs. (3) der Satzung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt wird durch folgende Formulierung 
ersetzt:

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9b Abs. (3)

Die  Mitglieder  des  Vorstandes  werden  vom  Landesparteitag  
oder  der  Gründungsversammlung  in  geheimer  Wahl  bis  zum 
nächsten  ordentlichen  Landesparteitag  gewählt  oder  bis  ein  
neuer Landesvorstand durch einen außerordentlichen Parteitag  
gewählt wird.

Änderungen im Überblick

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9b Abs. (3)

Die  Mitglieder  des  Vorstandes  werden  vom  Landesparteitag  
oder  der  Gründungsversammlung  in  geheimer  Wahl  bis  zum 
nächsten  ordentlichen  Landesparteitag  gewählt  oder  bis  ein  
neuer  Landesvorstand  durch  einen  aussßerordentlichen 
Parteitag gewählt wird.

§9a Abs. (4) der Satzung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt wird durch folgende Formulierung 
ersetzt:

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9a Abs. (4)
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Der Vorstand tritt in seiner regulären Amtsperiode mindestens  
zweimal auf einem persönlichen Treffen zusammen. Er wird vom  
Vorsitzenden  oder  bei  dessen  Verhinderung von  einem seiner  
Stellvertreter  schriftlich  (Brief,  E-Mail  oder  Fax)  mit  einer  
Frist,  die  in  der  Geschäftsordnung  des  Vorstandes  festgelegt  
wird  und  eine  Woche  nicht  unterschreitet,  unter  Angabe  der  
Tagesordnung  und  des  Tagungsortes  einberufen.  
Tagesordnungspunkte, die vor der Frist bekannt sind, werden in  
die  vorläufige  Tagesordnung  aufgenommen.  Bei  
außerordentlichen  Anlässen  kann  die  Einberufung  auch 
kurzfristiger erfolgen. 

Änderungen im Überblick

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9a Abs. (4)

Der Vorstand tritt in seiner regulären Amtsperiode mindestens  
zweimal auf einem persönlichen Treffen zusammen. Er wird vom  
Vorsitzenden  oder  bei  dessen  Verhinderung von  einem seiner  
Stellvertreter  schriftlich  (Brief,  Em-Mail  oder  Fax)  mit  einer  
Frist,  die  in  der  Geschäftsordnung  des  Vorstandes  festgelegt  
wird  und  eine  Woche  nicht  unterschreitet,  unter  Angabe  der  
Tagesordnung  und  des  Tagungsortes  einberufen.  
Tagesordnungspunkte, die vor der Frist bekannt sind, werden in  
die  vorläufige  Tagesordnung  aufgenommen.  Bei  
außerordentlichen  Anlässen  kann  die  Einberufung  auch 
kurzfristiger erfolgen. 

§9b Abs. (2) der Satzung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt wird durch folgende Formulierung 
ersetzt:

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9b Abs. (2)

Der  Landesparteitag  tagt  mindestens  einmal  jährlich.  Die  
Einberufung erfolgt aufgrund eines Vorstandsbeschlusses. Wenn 
ein Zehntel der Piraten, mindestens aber zehn Piraten es beim  
Vorstand beantragen,  muss  dieser  binnen zwei  Wochen  einen  
Parteitag  einberufen.  Der  Vorstand  lädt  jedes  Mitglied  
schriftlich  (Brief,  E-Mail  oder  Fax)  mindestens  vier  Wochen  
vorher  ein.  Die  Einladung  hat  Angaben  zum  Tagungsort,  
Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo  
weitere,  aktuelle  Veröffentlichungen  gemacht  werden,  zu  
enthalten.  Spätestens  eine  Woche  vor  dem Parteitag  sind  die  
Tagesordnung in aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer  
und  alle  bis  dahin  dem  Vorstand  eingereichten  Anträge  im  
Wortlaut zu veröffentlichen.
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Änderungen im Überblick

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §9b Abs. (2)

Der  Landesparteitag  tagt  mindestens  einmal  jährlich.  Die  
Einberufung erfolgt aufgrund eines Vorstandsbeschlusses. Wenn 
ein Zehntel der Piraten, mindestens aber zehn Piraten es beim  
Vorstand beantragen, muss dieser binnen  2zwei Wochen einen  
Parteitag  einberufen.  Der  Vorstand  lädt  jedes  Mitglied  
schriftlich (Brief, Em-Mail oder Fax) mindestens 4vier Wochen 
vorher  ein.  Die  Einladung  hat  Angaben  zum  Tagungsort,  
Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo  
weitere,  aktuelle  Veröffentlichungen  gemacht  werden,  zu  
enthalten. Spätestens 1eine Wochen vor dem Parteitag sind die  
Tagesordnung in aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer  
und  alle  bis  dahin  dem  Vorstand  eingereichten  Anträge  im  
Wortlaut zu veröffentlichen.

§11 Abs. (1) der Satzung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt wird durch folgende Formulierung 
ersetzt:

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §11 Abs. (1)

Änderungen  der  Landessatzung  können  nur  von  einem 
Landesparteitag  mit  einer  Zweidrittelmehrheit  beschlossen  
werden.  Besteht  das  dringende  Erfordernis  einer  
Satzungsänderung  zwischen  zwei  Landesparteitagen,  so  kann  
die  Satzung  auch  geändert  werden,  wenn  mindestens  zwei  
Drittel der Piraten sich mit dem Antrag oder den Anträgen auf  
Änderung  schriftlich  (Brief,  E-Mail  oder  Fax)  einverstanden 
erklären.

Änderungen im Überblick

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt A §11 Abs. (1)

Änderungen  der  Landessatzung  können  nur  von  einem 
Landesparteitag  mit  einer  2/3  MZweidrittelmehrheit  
beschlossen  werden.  Besteht  das  dringende  Erfordernis  einer  
Satzungsänderung  zwischen  zwei  Landesparteitagen,  so  kann  
die  Satzung auch geändert  werden,  wenn mindestens  2/3zwei  
Drittel der Piraten sich mit dem Antrag /oder den Anträgen auf  
Änderung schriftlich (Brief,  Em-Mail oder Fax) einverstanden 
erklären.

Abschnitt  B  Abs.  (2)  der  Satzung  des  Landesverbandes  Sachsen-Anhalt  wird  durch  folgende 
Formulierung ersetzt:
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Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt B Abs. (2)

Der  Vorstand  ist  dem  Vier-Augen-Prinzip  verpflichtet.  Jede  
Transaktion muss von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet  
werden, wobei der übrige Vorstand unverzüglich in Kenntnis zu  
setzen ist, oder durch einen Vorstandsbeschluss gedeckt sein.

Änderungen im Überblick

Satzung LV LSA PIRATEN Abschnitt B Abs. (2)

Der  Vorstand  ist  dem  Vier-Augen-Prinzip  verpflichtet.  Jede  
Transaktion mußss von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet  
werden, wobei der übrige Vorstand unverzüglich in Kenntnis zu  
setzen ist, oder durch einen Vorstandsbeschluss gedeckt sein.

Begründung

Der Antrag ist ohne Begründung eingegangen.

 2  2 Sonstige AnträgeSonstige Anträge

 2.1 2.1 PP001PP001

Änderungsantrag: PP 001
Beantragt von: Antragssteller unbekannt
Betrifft: Sonstiges / Nichts 

Antragstext

Die  Mitgliederversammlung  des  Landesverbandes  LSA  möge  
das  folgende  Positionspapier  "Aufteilung  des  Bundeslandes  
Sachsen-Anhalt  anhand  der  Dialektgrenzen  der  Bevölkerung  
zwischen  den  Bundesländern  Niedersachsen,  Brandenburg,  
Thüringen und Sachsen" beschließen. 

Begründung

Die Piratenpartei  Sachsen-Anhalts  strebt die Aufteilung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt  unter 
den folgenden Bundesländern an: Niedersachsen, Brandenburg, Thüringen und Sachsen. 

Damit  soll  der  andauernden  Erfolglosigkeit  der  schwarz-roten  Koalition  in  LSA mit  einem 
erfolgversprechenden  Gegenkonzept  entgegen  getreten  werden.  Die  wiederholt  gescheiterten 
Vorstöße nach einer kompletten Fusion mit Sachsen und Thürigen [1] sollten die Piraten LSA zum 
Anlass nehmen, selbst ein funktionsfähiges Modell zu entwickeln. 

Da die Einwohner von LSA unterschiedliche Sprachen sprechen  [2], haben sie sowieso noch nie 
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recht  zueinandergefunden;  beispielsweise  wird märkischen Einwohnern beim Hören das  Wortes 
"Heyme" nicht  heimelig,  sondern eher  flau  im Magen.  Auf der  anderen  Seite  bekommen etwa 
Hallenser  vom Tonfall  der  Ickendorfer  ständig  Ohrensausen.  Daher  ist  es  an  der  Zeit  für  eine 
friedliche Trennung. 

[1] http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2809370%7C2

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Dialekte_in_Sachsen-Anhalt%7C1

 2.2 2.2 PP002 Festlegen der Umlagen für Kreisverbände in Sachsen AnhaltPP002 Festlegen der Umlagen für Kreisverbände in Sachsen Anhalt

Änderungsantrag: PP 002
Beantragt von: Christian Glomm
Betrifft: Sonstiges / Nichts
 
Antragstext

Die  Mitgliederversammlung  des  Landesverbandes  LSA  möge  
den  Verteilungsschlüssel  für  die  Parteienfinanzierung  auf  
Kreisverbandsebene  beschließen.  Eine  durch  die  
Landesmitgliederversammlung  festgelegte  %-Zahl  des  Geldes  
wird in  den Verteil-Topf für Untergliederungen getan.  (Gültig  
bis durch Antrag geändert)

Jeder  Kreis  erhält  eine  "Verteilzahl"  Diese  basiert  zu jeweils  
50% auf

a) dem Verhältnis der Mitgliederzahl am 30.06. des laufenden  
Jahres ( bei Neugründung Mitgliederzahl bei der Gründung) :  
Mitglieder des Kreisverbands / Gesamtmitgliederzahl LSA;

b)  dem  Verhältnis  der  Fläche:  Fläche  des  Kreisverbands  /  
Fläche LSA

Das wird für alle existierenden Kreisverbände gemacht.

In  Kreisen  ohne Kreisverband übernimmt der  Landesverband  
alle Aufgaben und Mitglieder, also werden die für diese Kreise  
bestimmten  Gelder  auch  dem  Landesverband  zugeschlagen.  
Dieses  Model  wurde  bereits  in  einem  LQFB  Meinungsbild  
bestätigt.

Analog  zum  Umlagesystem  der  Mitgliedsbeiträge  werden 
Umlagen  ab  der  Gründung  berechnet.  Bei  unterjährigen  
Gründung anteilig ab dem 1. des nächsten Monats.
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Ausgezahlt wird jeweils im Frühjahr und Herbst eines Jahres.  
Wobei im Frühjahr der "Flächenanteil" ausgezahlt wird und im  
Herbst der "Mitgliederanteil"

Begründung

Die Mitglieder der Kreisverbände haben Anspruch auf eine faire Teilhabe an der 
Parteienfinanzierung. Die Mitglieder haben die Grundlagen der Parteienfinanzierung geschaffen 
und sollen in der weiteren Arbeit unterstützt werden. Der Landesverband kann seine Aufgaben 
durch die Umlagen bei Mitgliedsbeiträgen ordnungsgemäß ausführen daher ist keine Notwendigkeit 
gegeben einen Anteil für den Landesverband zurückzuhalten, sollte es in allen Regionen 
Kreisverbände geben. Die Verteilung muss nach dem Eingang der Umlagen an den Landesverband 
geschehen daher ist kein FIX Termin gesetzt. Die Abschlagszahlungen sind so gesetzt das die 
Mitgliederzahl auch dem Zahlstatus entsprechen kann. ( 3 Mahnungen und erlöschen der 
Mitgliedschaft bis 30.Juni) Dies stellt sicher das die Umlagezahlungen auch durch den tatsächlichen 
Begebenheiten entspricht. (Dies wäre im Januar oder Dezember des Vorjahres schwer möglich)

 2.3 2.3 PP003 Umgang mit den MitgliedsdatenPP003 Umgang mit den Mitgliedsdaten

Änderungsantrag: PP 003
Beantragt von: Christian Glomm
Betrifft: Sonstiges / Nichts
 
Antragstext

Die  erhobenen  Daten  können  durch  den  Vorstand  oder  vom  
Vorstand beauftragen Personen genutzt werden um neben den  
Einladungen zu Parteitagen auch anderweitig zu informieren.  
Dabei  wird  darauf  geachtet  das  die  Mitglieder  eine  
angemessene  Anzahl  von  Benachrichtigungen  erhalten.  Die  
Mitglieder deren Daten in der Vergangenheit  erhoben wurden 
werden  über  diesen  Beschluss  umfassend  informiert.  Jedes  
Mitglied  hat  jederzeit  das  Recht  dem  Versenden  von  
Informationen  zu  widersprechen  und  wird  dann  nur  zur  
Parteitagen oder ähnlich wichtigen Dingen informiert.

Begründung
In der Vergangenheit war es unklar zu welchem Zweck die Mitgliederdaten genutzt werden dürfen. 
Unter anderem wurden Einladungen zu Infoständen verweigert, der Antrag ist dazu geeignet 
Klarheit für die Mitglieder und den Vorstand zu schaffen.

 2.4 2.4 PP004 Umlagezahlung für die Verwaltungssoftware an denPP004 Umlagezahlung für die Verwaltungssoftware an den  
BundesverbandBundesverband

Änderungsantrag: PP 004
Beantragt von: Christian Glomm
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Betrifft: Sonstiges / Nichts
 
Antragstext

Die  Mitgliederversammlung  beauftragt  den  Vorstand  des  
Landesverbandes  die  einmalige  Umlage  für  die  
Verwaltungssoftware von 3 € je Mitglied zu zahlen.

Begründung
Es soll eine neue Verwaltungssoftware angeschafft werden, dies wurde durch den Bundevorstand 
beschlossen. Für die Finanzierung wurde eine Umlage von 3 € pro Mitglied beschlossen. Dies ist 
ggf. unzulässig da die Umlagen bereits in der Satzung festgelegt sind. Um die Rechtssicherheit 
herzustellen und die Unterstützung durch die Mitglieder zu dokumentieren sollte dieser Antrag 
beschlossen werden. ( ein ähnlicher Antrag wurde z.B. in Brandenburg beschlossen)

 2.5 2.5 PP005 Transparenz in der VorstandsarbeitPP005 Transparenz in der Vorstandsarbeit

Änderungsantrag: PP 005
Beantragt von: Christian Glomm
Betrifft: Sonstiges / Nichts
 
Antragstext

Der  Vorstand  des  Landesverbands  wird  beauftragt,  zu  
Vorstandssitzungen  einzuladen,  Ausgaben  und  Einnahmen 
übersichtlich  aufbereitet  unverzüglich  an  geeigneter  Stelle  zu  
veröffentlichen und die Stelle zu benennen.

Begründung
In der Vergangenheit wurde leider entgegen der Satzung nicht zu Vorstandssitzungen eingeladen 
auch die Finanzinformationen waren alles andere als nachvollziehbar oder aktuell. Dies sollte sich 
wieder ändern wenn die Piratenpartei mit Transparenz und Mitbestimmung für sich werben möchte.

 2.6 2.6 PP006 Unterstützung der UntergliederungenPP006 Unterstützung der Untergliederungen

Änderungsantrag: PP 006
Beantragt von: Christian Glomm
Betrifft: Sonstiges / Nichts
 
Antragstext
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Der  Vorstand  des  Landesverbands  wird  dazu  beauftragt  die  
Untergliederungen  zu  unterstützen.  Die  Unterstützung 
beinhaltet  insbesondere  die  regelmäßige  Übermittlung  der  
Finanzdaten, dem Zahlungsstatus der Mitglieder des KV, sowie  
die Mitgliederdaten sowie Informationen und Sendungen die an  
den Kreisverband gerichtet sind. Weiter wird der Vorstand des  
Landesverbands  beauftragt  relevante  Informationen  an  die  
Untergliederungen weiterzuleiten und die Möglichkeit zu bieten  
abseits der Vorstandssitzung mit dem Landesvorstand sprechen  
zu können.

Begründung
Dieser Beschluss ist dazu geeignet dem Vorstand den Wunsch der Mitglieder mitzuteilen. Der 
Vorstand sollte mit den Untergliederungen freundlich in Kontakt treten um eine Zusammenarbeit zu 
ermöglichen.

 2.7 2.7 PP007 VorstandskommunikationPP007 Vorstandskommunikation

Änderungsantrag: PP 007
Beantragt von: Christian Glomm
Betrifft: Sonstiges / Nichts
Antragstext

Der Vorstand  wird  beauftragt  jede  empfangene  Nachricht  an  
Vorstandskommunikation von Mitgliedern des Landesverbands  
zu bestätigen. Von der Bestätigung kann abgesehen wenn dies  
mit dem Absender vereinbart wurde. Die Regelung kann auch  
durch eine technische Lösung realisiert werden.

Begründung
Leider sind immer wieder Mails nicht angekommen. Dies passiert immer dann wenn man es am 
wenigsten gebrauchen kann.

 2.8 2.8 PP008 Anträge und AnfragenPP008 Anträge und Anfragen

Änderungsantrag: PP 008
Beantragt von: Christian Glomm
Betrifft: Sonstiges / Nichts
 
Antragstext

Der Vorstand wird damit beauftragt Anträge und Anfragen die  
formale  Fehler  enthalten  sofort  nach  Kenntnisnahme  des  
Fehlers den Fehler dem Antragsteller anzuzeigen.

Begründung
Statt Anträge erst auf der Sitzung abzulehnen kann man hier viel Zeit sparen wenn die Fehler vor 
der Sitzung behoben werden
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